
Seite 1|1 

Previs Vorsorge: Vorsorgereglement gültig per 1.1.2018 
Unterschiede zum Vorsorgereglement, gültig per 1.1.2017 

Thema Artikel 
bisher 

bisher neu Artikel neu 
ab 1.1.18 

Begründung 

Unbezahlter Urlaub 21.1 Dauer max. 6 Monate. Dauer max. 24 Monate. Der 
Versicherte hat eine Abrede-
versicherung für die Dauer des 
unbezahlten Urlaubes 
abzuschliessen. 
Abredeversicherung 

9.4 Die maximale Dauer wird an die 
Regelung der Comunitas ange-
passt. Grundsätzlich bestimmt das 
Personalreglement des 
Anschlusses die maximale Dauer 
eines unbezahlten Urlaubes. 

Waisenrente 45.1 Anspruch bis zum Monatesende, 
in dessen Verlauf das Kind das 
20. Altersjahr vollendet.

Anspruch hat das Kind, sofern es 
das 18. Altersjahr noch nicht 
vollendet hat. 

20.5 Gleichsetzung mit der AHV. 

Lebenspartnerrente 
(Formular) 

43.2 - Die Unterschriften auf dem 
Begünstigtenformular sind amtlich 
beglaubigen zu lassen. 

20.4, 
Abs. 3 

Absicherung Gegenüber weiteren 
Anspruchsberechtigten. 
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